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 Veröffentlicht am 08.10.1991

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §32 Z1;

EStG 1972 §37;

VwRallg;

Rechtssatz

Es steht dem Begri4 der "Entschädigung" nicht entgegen, wenn der Schädiger mit dem Geschädigten eine

Vereinbarung über die Abgeltung eines drohenden Schadens trifft.
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